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Konto der Landesoberkasse:  Ust-ID-Nr.: Besuchszeiten:  
Deutsche Bundesbank, Filiale Ludwigshafen DE 305 616 575 Montag-Donnerstag 
IBAN: DE79 5450 0000 0054 5015 05   9.00–12.00 Uhr, 14.00–15.30 Uhr 
BIC: MARKDEF1545   Freitag 9.00–12.00 Uhr 
 
Im Rahmen des Verwaltungsverfahrens werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Nähere Informationen fin-
den Sie hierzu auf unserer Internetseite https://sgdsued.rlp.de/de/datenschutz/  
Für eine formgebundene, rechtsverbindliche, elektronische Kommunikation nutzen Sie bitte die Virtuelle Poststelle der SGD 
Süd, siehe https://sgdsued.rlp.de/service/elektronische-kommunikation 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd | Postfach 10 02 62 |  
67402 Neustadt an der Weinstraße 

 
Anschreiben an  
 
Rechnungsstellerinnen und 
Rechnungssteller 

  
Friedrich-Ebert-Str. 14 
67433 Neustadt an der 
Weinstraße 
Telefon 06321 99-0 
Telefax 06321 99-2900 
poststelle@sgdsued.rlp.de 
www.sgdsued.rlp.de 
 
04.03.2025 

Mein Aktenzeichen 
04:13 
Bitte immer angeben! 

Ihr Schreiben vom 
  
   

Ansprechpartner/-in / E-Mail 
Claus Rauchfuß 
haushalt@sgdsued.rlp.de 

Telefon / Fax 
+49632199-2510 
+4963219932510 

   

 

Informationen zur elektronischen Rechnung (E-Rechnung bzw. XRechnung) in-

nerhalb des Landes Rheinland-Pfalz; 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Auftragnehmerin, sehr geehrter Auftragnehmer, 

 

Digitalisierungen und Automatisierungen von Geschäftsprozessen ziehen immer wei-

ter in den unternehmerischen und auch behördlichen Alltag ein. 

Ein wichtiges Thema dabei bildet hierbei die E-Rechnung. Sie verbindet grenzüber-

schreitend den privaten und den öffentlichen Sektor. 

 

Seit April 2020 können Lieferanten des Landes Rheinland-Pfalz die Rechnungsstel-

lung im Rahmen öffentlicher Aufträge in elektronischer Form (eRechnung bzw. XRech-

nung) vornehmen.  

Mit der E-Rechnungsverordnung RLP (ERechVORP) wird dies zum 01.04.2025 auch 

verpflichtend. Dies ist in §1 sowie §3 der E-Rechnungsverordnung Rheinland-Pfalz 
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(ERechVORP) geregelt und gilt unabhängig vom Auftragswert. Öffentliche Aufträge 

sind hier definiert. 

 

Die Pflicht eine E-Rechnung zu stellen, gilt auch für Sie als Auftragnehmer, wenn Sie 

Ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, sondern z. B. in Frankreich, 

Belgien, Österreich. 

Für diesen Fall stehen Informationen in der Anlage zum ZRE-RLP zur Verfügung. 

 

Wir möchten diese Art des Rechnungseingangs gerne mit Ihnen durchführen und wä-

ren Ihnen dankbar, wenn Sie die Digitalisierung der Verwaltung unterstützen würden. 

Durch Ihre jetzige Teilnahme an der elektronischen Rechnungsverarbeitung wird ge-

währleistet, dass spätestens zu Beginn der Verpflichtung Probleme, Unklarheiten oder 

Schwierigkeiten sowohl auf unserer als auch Ihrer Seite möglichst abgestellt oder zu-

mindest erkennbar sind. 

 

Die Möglichkeiten und Vorteile einer E-Rechnung sind eine strukturierte Datenliefe-

rung sowie die sich daraus ergebenden Optimierungs- und Einsparpotenziale, sowohl 

für den Rechnungssteller als auch für den Rechnungsempfänger. Sie können die Basis 

für eine weitergehende Optimierung des gesamten Rechnungsverarbeitungsprozes-

ses sein, der durchgängig vom privaten bis in den öffentlichen Sektor auf elektroni-

scher Basis hergestellt werden kann. Die Rechnung gelangt zielgerichtet an die ver-

gebende Stelle, Verzögerungen durch Rückfragen oder fehlerhafte Zuordnungen wer-

den so minimiert. 

 

Auf der Homepage zum „Zentraler E-Rechnungseingang des Landes Rheinland-Pfalz“ 

(ZRE-RLP) (https://e-rechnung.service.rlp.de/startseite) finden sich zentral alle wichti-

gen Informationen und Weiterleitungen. 

Dazu ergänzend enthalten die beiden Anlagen weitere Informationen  

- zum ZRE-RLP und  

- zu Rechnungssteller- und –empfängerdaten (hier speziell zur Struktur- und Ge-

nehmigungsdirektion Süd). 

https://www.landesrecht.rlp.de/bsrp/document/jlr-ERechVRPpELS
https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/__103.html
https://e-rechnung.service.rlp.de/startseite
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Dieses Schreiben sowie die beiden genannten Anlagen finden Sie auch auf unserer 

Homepage https://sgdsued.rlp.de/service/downloadbereich. 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. Benutzen Sie dazu gerne unser Funk-

tionspostfach haushalt@sgdsued.rlp.de. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in 

Verbindung setzen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

 

Claus Rauchfuß 

 

Anlagen 

https://sgdsued.rlp.de/service/downloadbereich
mailto:haushalt@sgdsued.rlp.de

